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1 Zweck

Die Verarbeitung von Lebensmitteln erfordert eine optimale Hygiene. Zu diesem Zweck wird 
der Betrieb in Zonen eingeteilt. Durch die Anordnung der Arbeitsbereiche und des Produk-
teflusses sowie durch die Einrichtung von Hygienezonen wird sichergestellt, dass die Kon-
taminationsmöglichkeit und die Kreuzkontamination auf ein Minimum reduziert werden. 

2 Geltungsbereich 

Ganzer Betrieb. 

3 Hygienezonen 

 Hygienezone 1 Rot: Offene Produkte, Produktionsbereich 

 Hygienezone 2 Gelb:  Verpackte Produkte, Reifungs- und Lagerbereich, Labor 

 Allgemeine Zone 3 Grün: Verkaufsladen, Milchannahme, Sozialeinrichtungen 

Die Hygienezonen sind räumlich abgetrennt oder sichtbar gekennzeichnet. Die Hygienezo-
nen 1 und 2 sind vor unbefugtem Zutritt geschützt. Das Produktionspersonal betritt die be-
zeichneten Zonen in vorgeschriebener Bekleidung sowie nach Desinfektion des Schuhwerks, 
wenn Vorrichtungen zur Schuhdesinfektion vorhanden sind. Betriebsfremde Personen betre-
ten die Zonen 1 und 2 in vorgeschriebener Bekleidung und nur unter Aufsicht, nach Kennt-
nisnahme der Hygienerichtlinien. 

4 Zonenpläne 

(optional, zwingend für LMS-Zertifizierung) 

Für eine LMS-Zertifizierung werden Gebäudepläne erstellt mit Angabe des Rohstoffflusses, 
Produkteflusses, Personalflusses, Kehrichtentsorgung, Hygienezonen, Klimazonen, Fallen 
der Schädlingsbekämpfung und Sozialeinrichtungen. Aus den Gebäudeplänen sind die 
Grenzen des Standorts (Werksgelände) ersichtlich. 
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